
Samtgemeinde Sottrum 
Der Samtgemeindebürgermeister 

 
 

Sottrum, den 18.01.2018 

 

Beschlussvorlage Nr. 015/2018 
 

Termin Beratungsfolge 
Abstimmungsergebnis 

TOP 
Ja Nein Enth. 

01.02.2018 Samtgemeindeausschuss    16 

08.02.2018 Samtgemeinderat    8 

 

Tagesordnungspunkt:  
 

Änderung der Satzung über die Benutzung der öffentlichen Büchereien der 
Samtgemeinde Sottrum 
 

Sachverhalt: 
 

Die CDU-Fraktion hat beantragt, die Satzung über die Benutzung der öffentlichen Büchereien 

der Samtgemeinde Sottrum vom 30.01.2003 dahingehend zu ändern, dass die in der Kinder- 

und Jugendfeuerwehr aktiven Kinder und Jugendlichen und deren Betreuer kostenlos Bücher 

und andere Medien ausleihen können. 

Es ist Wunsch der Büchereileiterin, die bisherige Benutzungssatzung neu zu fassen und die 

darin enthaltenen Gebührenregelungen in einer eigenen Gebührenordnung zu regeln. Die 

Verwaltung wird diesen Wunsch aufgreifen und in der nächsten Samtgemeinderatssitzung 

entsprechende Neufassungen der Satzungen vorlegen. Um den Wunsch, das Ehrenamt auch 

über eine Gebührenbefreiung in der Samtgemeindebücherei zu fördern, jetzt schon umsetzen 

zu können, schlägt die Verwaltung vor, einstweilen zu beschließen, von der Erhebung von 

Gebühren für diesen Personenkreis abzusehen. 

 

Anlage(n): 
 
Antrag der CDU-Fraktion vom 15.08.2017 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Samtgemeinderat beschließt, bis zur Neufassung einer Gebührenordnung für die 

Samtgemeindebücherei auf die Gebührenerhebung für Kinder und Jugendliche, die aktive 

Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr der Samtgemeinde Sottrum sind, sowie für 

deren Betreuer zu verzichten. 

 

 

 

 

 

Samtgemeindebürgermeister 


